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Zusammenfassung
Im Rahmen der Veranstaltung „Information Research 2“ wurde im Sommersemes-

ter 2018 ein Dossier für die Initiative für Nachrichtenaufklärung (INA) zum Thema 

Bürgermedien erstellt. Dafür sollte der Frage nachgegangen werden, ob die Finan-

zierung geringer wird.

Im lokalen Rundfunk gibt es von Bürgern betriebene Programme, die sogenannten 

Bürgermedien. Die Bürgermedien in NRW werden von den Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen (LfM) gefördert.

Schlagwörter: INA-Dossier, Information Research, Bürgermedien, Bürgerfunk, Bürgerfernsehen, 
Lokalfunk, NRW
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Abstract
In the course „Information Research 2“ in the summer semester 2018, a dossier for 

the Initiative für Nachrichtenaufklärung (INA) on the topic of citizen media was pre-

pared. For this, the question whether funding will be reduced should be investigated.

In local radio, there are programs operated by citizens, the so-called citizen media. 

The citizen media in NRW are supported by the State Media Authority of North Rhi-

ne-Westphalia (LfM).
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Einleitung und Arbeitsweise
Aufbauend auf dem Kurs “Information Research I” fand im zweiten Semester des 

Bachelorstudiengangs Bibliotheks- und Informationsmanagement die Lehrver-

anstaltung “Information Research 2” statt. Hier sollte ein Dossier für die Initiative 

Nachrichtenaufklärung e.V. (INA) erstellt werden. Die INA ist eine medienkritische 

Nicht-Regierungsorganisation. Sie macht die Öffentlichkeit regelmäßig auf Themen 

und Nachrichten aufmerksam, die von den deutschen Massenmedien vernachläs-

sigt werden. Hier können Bürger*innen Themen anfragen, von denen sie denken, 

dass sie in den Medien zu wenig behandelt werden. Die INA arbeitet mit der HAW 

Hamburg zusammen und übergibt regelmäßig Aufträge an Studierende, welche in 

„Information Research 2“ bearbeitet werden.

Im Sommersemester 2018 bekamen wir den Auftrag uns mit dem Thema Bürgerme-

dien in NRW zu beschäftigen.

Für das Dossier mussten wir zunächst darlegen, was die Bürgermedien überhaupt 

sind und ob deren Finanzierung gekürzt wird. Dafür durchsuchten wir die Biblio-

thekskataloge der HAW Hamburg und Universität Hamburg, wo es jedoch wenig 

nützliche Treffer gab. Als Einstieg in das Thema nutzten wir die Recherche in Google 

und Wikipedia. Auf diesem Weg stießen wir auf die Homepage der Landesmedien-

anstalten. Nach Recherche auf der Homepage fanden wir Jahresbücher, auf die wir 

in der Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften (ZBW) als Präsenzbestand 

Zugriff hatten. Diese arbeiteten wir durch und verglichen die Jahreszahlen von Ein-

nahmen und Ausgaben der letzten 12 Jahre. Die Jahresbücher sowie die Gesetze der 

Landesmedien bildeten die wichtigsten Quellen unserer Ausarbeitung. 

Die Ausgangslage lautete wie folgt:

„Seit 1990 ist in NRW ein Netz von lokalen Hörfunkanbietern entstanden. Ziel dieser, 

in der Regel nicht kommerziellen, Anbieter ist es, die Programmvielfalt zu erhöhen 

und Interessierten den Zugang zu Produktionsmitteln und Programmen zu ermögli-

chen. Um den geänderten Anforderungen, die durch die Digitalisierung entstehen, 

gerecht zu werden, ist eine umfassende Reform der Organisation, Zulassung und Fi-

nanzierung von Bürgermedien geplant. Viele, die sich derzeit im Bereich Bürgerme-

dien engagieren, befürchten, dass die geplanten Strukturveränderungen Kürzungen 

der finanziellen Unterstützung nach sich ziehen werden, die letztlich das Aus für die 

Bürgermedien in ihrer jetzigen Form bedeuten. Die INA (Initiative Nachrichtenauf-

klärung) möchte gerne wissen, ob es sich bei dem Thema „Bürgermedien in NRW” 

um eine in Deutschland vernachlässigte Nachricht handelt.“

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
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Dossier
Initiative  N a c h r i c h t e n a u f k l ä r u n g

Thema/Titel:   Bürgermedien NRW

___________________________________________________________________

Bearbeitung:   Laura Seidel 

    Michaela Wilken 

___________________________________________________________________

Abstract

Bürgermedien in NRW stellen eine wichtige Säule im Mediensystem in NRW dar, sie 

dienen der Medienkompetenz und einer freien Meinungsäußerung. Seit den Novel-

lierungen, die 2007 und 2014 beim Landesmediengesetz verabschiedet wurden, gibt 

es deutlich erschwerte Bedingungen, wie geringere Mittel und schlechtere Sendezei-

ten. Wie die nächste Novellierung aussehen soll, kann nicht ermittelt werden und es 

lassen sich keine Prognosen treffen, ob den Bürgermedien das Aus droht. Gesichert 

ist, dass wenig über das Problem in den Medien berichtet wird.

Sachverhalt & Richtigkeit

Die Bürgermedien NRW bestehen aus drei gesetzlich bestimmten Formen: das Bür-

gerfernsehen, der Bürgerfunk und der Campus Rundfunk. Sie sollen den Bürgern die 

Möglichkeit bieten, sich an den Inhalten der Medien selbst beteiligen zu können. Ziel 

ist, die Förderung von Demokratie- und Medienkompetenz. Die Bürgermedienplatt-

form bietet den Bürgermedien NRW Zugang zur digitalen Welt (Die Medienanstalten 

2017, S. 267).

Bisher einmalig ist das „Zwei-Säulen-Modell“ des Lokalfunks in NRW. Hier wird 

die wirtschaftliche und programmliche Verantwortung klar getrennt. Jeder Sender 

besteht aus zwei rechtlich selbstständigen Einrichtungen. Die Veranstaltergemein-

schaft ist verantwortlich für das Programm und die Arbeitgeber der Redakteur*e/

innen. Die Betriebsgesellschaft stellt die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfü-

gung. Ein Vertrag verbindet diese beiden Säulen und legt einzelne Zuständigkeiten 

fest (LFM 2018f).

Der lokale Rundfunk basiert auf der Aufteilung in 46 Verbreitungsgebiete. Ein Ver-

breitungsgebiet besteht aus einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt. In NRW exis-

tieren 44 lokale Radiosender, die über 100 Frequenzen bedienen (LFM 2018d). In 

Abbildung 1 sind die Radiosender NRWs und deren Kreise zu sehen.

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin/index
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Abb. 1 - Selbsterstellte Tabelle, Daten aus Die Medienanstalten 2015, Verzeichnis 

Hörfunk, S.275/276

Jeder lokale Radiosender hat ein eigenes Lokalprogramm. Das Rahmenprogramm 

hierfür wird von „Radio NRW“ gegeben. Somit wird sichergestellt, dass rund um die 

Uhr gesendet wird. Die Landesanstalt für Medien (LfM) kontrolliert und fördert die 

Lokalradios. In NRW stellt der Bürgerfunk eine Sonderform des Lokalfunks dar (LFM 

2018d).

Bürgerfunk (Bürgerradio)

Das Prinzip: Radio von Bürgern für Bürger. Bürgerfunker haben die Möglichkeit über 

das Massenmedium Radio eigene Themen an andere Menschen weiterzugeben. Ziel 

ist eine eigene Sendung auf die Beine zu stellen, die über den Lokalfunk ausgestrahlt 

wird. Im Landesmediengesetz wird der zeitliche Rahmen hierfür gesetzt. Der Lokal-

funk ist verpflichtet dem Bürgerfunk eine Stunde Sendezeit am Tag einzuräumen. 

Werktags zwischen 20 und 21 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 19 und 21 

Uhr. Für Schul- und Jugendprojekte gibt es die Möglichkeit zusätzliche Sendezeiten 

zu beantragen (LFM 2018e).

Programmübersicht

Abbildung 2 zeigt die Programmübersicht beispielhaft von Radio Bielefeld.

 

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin/index
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Abb.2 - Selbsterstellte Tabelle, Daten aus Bielefelder Jugendring

Feste Sendezeiten haben das Kinder- und Jugendradio „Radio Kurzwelle“, das Bür-

gerfunkmagazin „Nah dran“, das „Brackweder Funkjournal“, die Bürgerfunkgruppe 

„Der schwarze Kanal“ und die Sendung „Horizonte“ (Bielefelder Jugendring 2018).

Bürgerfernsehen

Bürger bekommen die Möglichkeit selbst Fernsehen zu machen. Eine wichtige Rolle 

spielt hier der TV-Lernsender nrwision. Hierbei handelt es sich um ein kostenloses 

Angebot im Internet, welches selbsterstellte Audio- und Videoproduktionen von 

Bürgern präsentiert. Das Programm ist als Livestream im TV-Lernsender zu sehen 

sowie auf Abruf in der Mediathek verfügbar. Die Verantwortung liegt beim Institut 

für Journalistik der Technischen Universität Dortmund unter der Leitung von Journa-

listik-Professor und TV-Moderator Michael Steinbrecher (TU D nrwision 2018).

Organisation

Die Bürgermedien in Nordrhein-Westfalen werden durch die Landesanstalt für Me-

dien Nordrhein-Westfalen, kurz LfM, verwaltet. Die LfM ist eine von 14 Landesme-

dienanstalten in Deutschland, die unter dem Dach „die medienanstalten“ arbeiten 

(Die Medienanstalten 2018a). Rechtsgrundlage ist der Staatsvertrag und das Landes-

mediengesetz NRW (LFM 2018b). Die Gesetze sind Sache der Bundesländer, jedoch 

werden die Arbeit der unterschiedlichen Gremien und Kommissionen der Landes-

medienanstalten von der gemeinsamen Geschäftsstelle koordiniert und organisiert 

(LFM 2018g).

Neben dem Auftritt der eigenen Webseite betreibt die LfM die Seite der Bürgerme-

dien, ein Portal für Medienkompetenz und eine Seite der Stiftung für Lokaljournalis-

mus (LFM 2018h).

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin/index
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Finanzierung/Förderung

Bürgermedien dürfen, laut dem „Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen“ (LMG 

NRW), keine Werbung schalten, und kein Teleshopping oder Sponsoring enthalten 

(LMG NRW, §40 Abs. 3 i.d.F. vom 25.05.2018). 

Laut aktueller Regelung werden die Bürgermedien durch Zuschüsse, im Rahmen ih-

res Haushalts, durch die LfM finanziert. Der LfM finanziert sich zum einen durch 

einen Anteil der erhobenen Rundfunkgebühren (LMG NRW, §116 Abs. 1 i.d.F. vom 

25.05.2018), zum anderen durch erhobene Gebühren, gemäß der „Satzung der Lan-

desanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über die Erhebung von Verwal-

tungsgebühren und Auslagen - Gebührensatzung -“ (Gebührensatzung) i.d.F. vom 

23.12.2015.

Unter bestimmten Voraussetzungen war eine Förderung für Beiträge von Bürger-

medien mit 15% der Haushaltsmittel durch die LfM gesetzlich festgelegt (LMG NRW, 

§82 Abs. 1 u. 2 i.d.F. vom 18.12.2004). Mit der Änderung zum Jahr 2007 fielen die 

15% raus und Art und Höhe der Änderung wurde nur noch durch die Satzung gere-

gelt (LMG NRW, §82 Abs. 3 i.d.F. vom 30.06.2007). Mit dem 13. Rundfunkänderungs-

gesetz fiel der Abschnitt über Bürgermedien weg und wurde in Abschnitt VI unter 

Medienkompetenz, Bürgermedien und Mediennutzerschutz zusammengefasst (GV. 

NRW. 2009, Art. 2, Abschnitt VI, VIII). Im Zuge dessen fiel der Absatz über die Förde-

rung raus.

Einnahmen und Ausgaben der LfM

Jährlich bringen die Medienanstalten Jahrbücher heraus. Unter anderem sind dort 

die Zahlen von einzelnen Landesmedienanstalten zu finden. Erkennbar ist bei der 

LfM ein sinkender Trend von Einnahmen und Ausgaben (siehe Abbildung 5). Wie die 

Überschüsse in die nächsten Jahre übertragen werden, ist nicht ganz eindeutig. Es 

lässt sich kein direkter Zusammenhang zwischen Einnahmen aus Rücklagen/Haus-

haltsresten und Ausgaben Rücklagen/Haushaltsreste zu erkennen. Die Personalkos-

ten wurden für die Tabelle durch die Anzahl der Mitarbeiter geteilt, um aussagekräf-

tige Zahlen zu erhalten.

Zwar steigt die Förderung von Medienkompetenz und Ausbildung, jedoch sinken die 

anderen Förderungen (siehe Abbildung 6) und im Gesamtbild ergibt sich ein sinken-

der Trend für die Förderung (siehe Abbildung 7)

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
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Die Daten sind laut Wirtschaftsplan.

 

Abb. 3 - Selbsterstellte Grafik, Daten aus Die Medienanstalten 2007 S. 413, 2010 S. 

431, 2014 S. 407, 2017 S. 264, 2018 S. 96

 

Abb. 4 - Selbsterstellte Grafik, Daten aus Die Medienanstalten 2007 S. 413, 2010 S. 

431, 2014 S. 407, 2017 S. 264, 2018 S. 96

 

Abb. 5 - Selbsterstellte Grafik, Daten aus Die Medienanstalten 2007 S. 413, 2010 S. 

431, 2014 S. 407, 2017 S. 264, 2018 S. 96

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
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Abb. 6 - Selbsterstellte Grafik, Daten aus Die Medienanstalten 2007 S. 413, 2010 S. 

431, 2014 S. 407, 2017 S. 264, 2018 S. 96

 

Abb. 7 - Selbsterstellte Grafik, Daten aus Die Medienanstalten 2007 S. 413, 2010 S. 

431, 2014 S. 407, 2017 S. 264, 2018 S. 96

Für den Zeitraum vom 1.September bis zum 31. Dezember 2018 kann ein Förderan-

trag gestellt werden, es sei „geplant, für die Förderung bis zu 65.000 € zur Verfügung 

zu stellen“ (LFM 2018c, S. 2). Laut eines Presseartikels von 2016 wurde geplant für 

den Zeitraum 11. Juli 2016 bis 31. Januar 2017 400.000€ von der Medienkommission 

bereitzustellen (LFM 2016). 

Sendezeit

Laut aktuellem LMG sind Veranstalter des lokalen Hörfunks dazu verpflichtet in ihr 

Programm Programmbeiträge von Bürgermedien für täglich höchstens 60 Minuten 

einzubeziehen, abzüglich der Sendezeiten für Nachrichten, Wetter- und Verkehrs-

meldungen und Werbung (LMG NRW, §40a Abs. 4 i.d.F. vom 10.07.2018).

Diese Beiträge sollen werktags zwischen 20 und 21 Uhr und an Sonntagen und ge-

setzlichen Feiertagen zwischen 19 Uhr und 21 Uhr gesendet werden (LMG NRW, 

§40a Abs. 5 i.d.F. vom 10.07.2018).

Bis zur Änderung des Gesetzes durch das 12. Rundfunkänderungsgesetz (GV. NRW. 

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin/index
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2007) mussten die Veranstaltergemeinschaften für Programmbeiträge von Bürger-

medien 15% ihrer Programmdauer für Programmbeiträge von Bürgermedien frei-

geben, täglich jedoch mindestens 50 und höchstens 120 Minuten. Und die „Sende-

zeiten soll[ten] im unmittelbaren Zusammenhang mit der im Programmschema für 

redaktionelle lokale Wortbeiträge vorgesehenen Sendezeit stehen“ (LMG NRW, §72 

Abs. 3f i.d.F. vom 30.04 2005).

Hintergrund Politik

Der sinkende Trend für die Förderungen lässt sich von der politischen Sicht aus, wie 

folgt deuten:

Seit 2005 blickt die schwarz-gelbe Koalition kritisch auf den Bürgerfunk. „Die För-

derung mit der Gießkanne muss ein Ende haben“, fordert Jürgen Brautmeier, der 

stellvertretende Direktor der Landesmedienanstalt (Eckert 2006, S. 1).

Die Minutenförderung der Beiträge soll durch gezieltere Förderung abgelöst werden 

(Der Kontakter 2006, S. 32). 

Das Geld soll nach Leistung vergeben werden. Dadurch wird eine Verbesserung der 

Qualität des Bürgerfunks erwartet. Der Bürgerfunk genügt nicht den Ansprüchen, 

bedingt durch einen zu hohen Musikanteil, zu wenig Berichterstattung über loka-

les politisches Geschehen und zu wenig Arbeit in verschiedenen Formaten (Eckert 

2006, S. 1). Bürgerfunk wird in diesem Zusammenhang als „Abschaltfaktor“ bezeich-

net (Kok 2005, S. 2). Die Chefredakteure der Lokalradios fordern eine Verschiebung 

der Sendezeit von 18 auf 22 Uhr (Neue Westfälische 2006). Brinkmeier befürwortet 

die Verschiebung des Bürgerfunks in die ungeliebte Sendezeit (Der Kontakter 2005, 

S. 33). Die oben genannten Faktoren bedingen den sinkenden Trend der Förderung 

(siehe Abbildung 7). In Abbildung 6 ist ein Anstieg der Förderung Medienkompetenz 

und Ausbildung aufgezeigt. Das lässt sich folgendermaßen erklären: Die beitragsbe-

zogene Förderung bringt mehr Geld zu den Radiowerkstätten, hier sollen Kinder und 

Jugendliche Medienkompetenz erwerben. Zudem geht ein Anteil der Gelder direkt 

an Schulen, um dortige Radioprojekte zu unterstützen (Langer 2007).

Unterstrichen wird dies von der von Hans Paukens aufgestellten These, dass die Bür-

germedien einen Wandel im Funktionsauftrag durchlaufen. Von dem früheren Ziel 

der Partizipation geht es nun um die Qualifizierung für den Berufseinstieg, also die 

Entwicklung der Medienkompetenz (Paukens 2008, S. 531).

Folgen:

Viele Bürgerradios müssen den Betrieb einstellen oder können sich nur durch eh-

renamtliche Arbeit halten (Bir 2008). Das Zwei-Säulen-Modell des Lokalfunks muss 

überdacht werden. Die wirtschaftliche Lage des Lokalfunks verschlechtert sich von 

Jahr zu Jahr. Die Einnahmen aus der Werbung sind gesunken. Das Umverteilen der 

Einnahmen der starken Stationen zu den schwächeren ist gefährdet. Insolvenzen 

drohen. Als ausschlaggebend werden hier die Massenwellen des WDRs gesehen. 

Probleme machen aber auch die stark abweichenden Hörerzahlen in den einzelnen 

Verteilungsgebieten (Schneider 2015, S. 16).

https://blogs.sub.uni-hamburg.de/hup/
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Servicestellen

Servicestellen sind Beratungsstellen für potenzielle Einzelnutzer des Bürgerfunks 

ebenso wie lokale Bildungseinrichtungen oder Vereine. Sie informieren über das 

Verfahren der Sendeanmeldung und über die technischen und gesetzlichen Anfor-

derungen für die Ausstrahlung. Es gibt aktuell 37 Servicestellen in NRW (Bürgerme-

dien 2018b).

Relevanz

Bürgermedien werden als Institution vor Ort gesehen. Sie sind lokal verankert und 

arbeiten unter anderem mit Schulen und Jugendzentren zusammen. Somit wird für 

Kinder und Jugendliche ein Erfahrungsraum geschaffen, in dem sie einen Zugang zu 

der Gesellschaft vor Ort – Einblick in Themen wie gesellschaftliche Partizipation – 

sowie zu der Förderung der Medienkompetenz erhalten. Bürgerinitiativen nutzen 

sie als Plattform, um gehört zu werden. Sie sind also ein „wichtiges Medium der 

Zivilgesellschaft“. Durch niedrige technische Anforderungen wird ein leichter Zugang 

ermöglicht (Die Medienanstalten 2017, S. 69/70). Das bedeutet, wenn Bürgermedi-

en nicht weiter bestehen können, fällt das Ventil der Bürger weg und die Vielfalt in 

den Nachrichten ist nicht mehr gegeben.

„Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen 

zum Ausdruck zu bringen“ (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunk-

staatsvertrag), §25 Abs. 1 i.d.F. vom 25.05.2018).

Auch für Auszubildende oder Studenten aus dem Bereich Medien können Bürger-

medien eine Trainingsplattform bieten (Bürgermedien 2018a).

Vernachlässigung

Berichterstattung in regionalen und überregionalen Zeitungen und Fachzeitschriften

Die Überprüfung der Präsenz von Berichten, über die Novellierung des Landesme-

diengesetzes und die daraus resultierenden Folgen für die Bürgermedien in NRW, 

haben wir in der Fachdatenbank „Wiso“ vorgenommen. Hierbei suchten wir haupt-

sächlich in der Presse und in Fachzeitschriften. Hier sind beispielsweise die Bergi-

sche Morgenpost, Der Kontakter, Solinger Morgenpost, Thüringer Allgemeine, Neue 

Westfälische aber auch die TAZ, Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau vertre-

ten. 

Für eine einfachere Nachvollziehbarkeit ordneten wir die gefundenen Berichte chro-

nologisch.

Im Jahr 2002 erschienen erste Artikel passend zur Problematik. Erstmals wird hier, 

die Absicht, die Förderungshöhe für Bürgermedien gesetzlich festzulegen, in einem 

als „bedenklich“ eingestuften Kontext betrachtet (AfP 2002, S. 212). Im Jahr 2005 

erschienen mehrere Artikel, die sich mit der Forderung der schwarz-gelben Koalition 

nach einer Neuregelung des Bürgerfunks befassen. Hier wird in einigen Kommen-

taren der Missmut gegenüber den Bürgerradios deutlich. Er wird als „Abschaltfak-

tor“ bezeichnet (Kok 2005, S. 2). In mehreren Beiträgen äußert sich Brinkmeier, der 

medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, kritisch gegenüber der Arbeitsweise 
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des Bürgerfunks. Unteranderem betont er, dass die Beiträge nicht den Ansprüchen 

genügen: zu viel Musik und zu wenig lokale Politik (Eckert 2006, S. 1). An dieser 

Stelle werden erstmals die bevorstehenden Änderungen, wie das Verschieben der 

Sendezeit – in unbeliebte Abendstunden – und die Einschränkung der Förderung 

angesprochen (Der Kontakter 2006, S. 32). Kontrovers ist hier der Punkt, dass auf 

der einen Seite die Bürgerradios ihr Programm an die der Lokalradios anpassen sol-

len, aber andererseits Medienkompetenz vermitteln sollen (Eckert 2006, S. 1). In 

den Jahren 2005 und 2006 sind vermehrt Beschwerden von Bürgerfunkern zu re-

gistrieren. Diese kritisieren das Verschieben der Sendezeiten in die Abendstunden, 

außerdem wird die Befürchtung, dass das Bürgerradio zum Nischenprogramm wird, 

unterstrichen (Neue Westfälische 2006). Im folgenden Jahr sind die beitragsbezo-

gene Förderung und die Verkürzung der Sendezeit auf eine Stunde Gegenstand der 

Berichte. Erneut wird Kritik von Bürgerfunkern geäußert (Der Kontakter 2007, S. 38). 

2008 wird erstmals die Folge der Novellierung und die damit einhergehende Strei-

chung der Fördermittel gezeichnet. Bürgerradios stellen ihren Betrieb ein (Bir 2008). 

Es gibt nur vereinzelnde Berichte über die Lage von Bürgerfunkprojekten (Kapries 

2012). Die geballte Berichtserstattung ist im Jahr 2014 zu finden. Hier wird unteran-

derem über die Möglichkeit berichtet, dass Bürgerradios nun auch das Internet zur 

Sendung nutzen dürfen. Sowie von 11 neuen Frequenzen für das Privatradio (AfP 

2014, S. 132). Die Frequenzvergabe ist hier öfter thematisiert (Tückmantel 2014). 

Vereinzelnd sind auch positive Erfahrungsberichte von Bürgerradios aufgezeigt (Ja-

cobsen 2014, S. 18). 2015 sind die Schwerpunkte bei der Vergabe der Frequenzen an 

Metropol FM (Schneider 2015, S. 16) und die Debatte über das zwei Säulen-Modell 

ersichtlich. An dieser Stelle werden Insolvenzen und die Verschlechterung der wirt-

schaftlichen Lage der Lokalsender betont. Die letzte Meldung ist aus dem Jahr 2016. 

In diesem Beitrag werden weiterhin die hohen Kosten der Betreibung der 45 Sender 

genannt, aber es ist keine Lösung in Sicht (Schneider 2016, S. 42).

Die Treffermengen bewegen sich nach der Eingrenzung „Region NRW“ meist zwi-

schen 1 und 15. 

Beispielhafte Ergebnisse

Im Bereich Fachzeitschriften

• „Bürgermedien in NRW“ + Einschränkung Region NRW= 2 Treffer

• „Bürgerradio NRW“ = 3 Treffer

• „Landesmediengesetz“ + Auswahl Hörfunk = 15 Treffer

• „Bürgerfunk in NRW“ + Einschränkung Region NRW = 11 Treffer

• „die Medienanstalten“ + Einschränkung Region NRW = 12 Treffer

Im Bereich Presse

• „Bürgermedien“ + Einschränkung Region NRW + Thema Hörfunk = 6 Treffer

• „Bürgerradio“ + Einschränkung Region NRW = 12 Treffer

• „Landesmedienanstalten NRW“ + Einschränkung Region NRW+ Thema 

Rundfunkanstalt = 4 Treffer
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich auf jeden Fall um ein vernachlässigtes 

Thema handelt. Die niedrige und stark eingegrenzte Treffermenge verdeutlicht, dass 

es nur wenige Berichte gibt und diese zeitliche Lücken aufweisen.

Recherche auf der Seite der Landesanstalt für Medien NRW

Im Archiv wird am 03.07.2014 über den Beschluss der Novelle des Landesmedien-

gesetzes berichtet. Am 21.11.2014 wird von einer neuen Fördersatzung gesprochen 

und am 12.12.2014 wird die Bürgerfunknutzungssatzung, die die Sendezeiten des 

Bürgerfunks festlegt, verabschiedet. In den darauffolgenden Jahren wird dieses The-

ma nicht nochmals aufgegriffen (LFM 2014).

Anmerkung: Bei dem Besuch der einzelnen Internetseiten der 44 Lokalradios ist auf-

fällig, dass Informationen zum Bürgerradio nicht gleich ersichtlich sind. Oftmals erst 

nach längerem Suchen auf der Webseite sind Beschreibungen zu dem Programm des 

Bürgerradios erwähnt. Es ist keine Ansprache der finanziellen Probleme an dieser 

Stelle wahrnehmbar. Beispiel Radio Bielefeld (Radio Bielefeld 2018).

Fachpresse/Fachwissenschaften

Für diesen Bereich bewegten wir uns auf dem Portal Springerlink. 

Hans Paukens schreibt in seinem Handbuch Medienpädagogik über Bürgermedien. 

In diesem Text ist die Rede davon, dass Bürgermedien einen Funktionsauftrag er-

halten sollen. Dazu lässt sich die Frage stellen: Wie sieht der Funktionswandel beim 

Bürgerfunk NRW aus?

Als Antwort führt Paukens an, dass die klassische politisch gesellschaftliche Funk-

tion, z.B. Emanzipation, an Bedeutung verliert und dafür die Bedeutung der Erfah-

rungen für Berufseinsteiger im Medienbereich steigt. Eine weitere Frage, die sich in 

dem Text im Hinblick auf die technischen Entwicklungen stellt, ist: Welchen Funkti-

onsauftrag haben/bekommen Bürgermedien? Es werden sich neue Formen entwi-

ckeln. Paukens stellt in Aussicht, dass diese den Vermittlungsintentionen der Macher 

möglicherweise besser entsprechen (Paukens 2008, S. 531).

Die Studie „Bürger als Programmmacher- der Journalist als Ratgeber“ von Annika 

Sehl und Michael Steinbrecher beschäftigt sich mit dem TV-Sender nrwision. Dieser 

TV-Lernsender wird von Journalisten geleitet. Die Frage, die hier behandelt wird, 

lautet: Welche Rolle die medienpolitischen Ziele – gleichberechtigter Zugang, Mei-

nungsvielfalt und Medienkompetenz – für die Zulieferer dieses Senders spielen 

(Sehl, Steinbrecher 2014, S. 171).

Allgemein kann gesagt werden, dass auch in diesem Bereich das Thema Bürgermedi-

en vernachlässigt wird. Auch hier ist eine geringe Trefferanzahl (1-16 Treffer).

Beispiel für die Suche:

• „Bürgerradio NRW“ -4Treffer-

• „Bürgerradio UND Novellierung“ -1Treffer-

• „Bürgermedien NRW“ -16 Treffer-
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Recherche nach 2021

Die Antragstellerin erwähnte immer geringer werdende Mittel zum Jahr 2021. Die 

Recherche ergab, dass die Amtszeit der Medienkommission 2021 endet und das bis 

zum 31. Dezember 2020 aufgrund besonderer Ermächtigung durch den Landesge-

setzgeber speziell im Bereich technischer Infrastruktur eine besondere Förderung 

möglich ist (Rundfunkstaatsvertrag, §40 Abs. 2).
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